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Satzung  

des Fachbereichs Maschinenbau und Wirtschaft  

der Fachhochschule Lübeck zur Änderung der Prüfungsordnung (Satzung) und 

der Studienordnung (Satzung) 

für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen  

Vom 2. Februar 2017 
 

NBl. HS MSGWG Schl.-H. 2017, S. 9 

Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der FHL: 02.02.2017 

 

Aufgrund des § 52 Absatz 1 i. V. m. Absatz 10 des Hochschulgesetzes (HSG), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 10. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 342), wird nach Beschlussfassung durch den Konvent 

des Fachbereichs Maschinenbau und Wirtschaft vom 30. November 2016, nach Stellungnahme des 

Senats der Fachhochschule Lübeck vom 25. Januar 2017 und nach Genehmigung des Präsidiums der 

Fachhochschule Lübeck vom 2. Februar 2017 folgende Satzung erlassen: 

 

 

Artikel 1 

2. Änderung der Prüfungsordnung 

 

Die Satzung des Fachbereichs Maschinenbau und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck über die 

Prüfungen im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Prüfungsordnung 

Wirtschaftsingenieurwesen – Bachelor) vom 27. Mai 2015 (NBl. HS MSB. Schl.-H. S.132) zuletzt 

geändert durch Satzung vom 28. Oktober 2016 (NBl. HS MSGWG. Schl.-H. S. 103) wird wie folgt 

geändert: 

 

1. In § 1 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Maschinenbau“ die Wörter „und 

 Wirtschaftsinformatik“ eingefügt. 

 

2. In „Anlage zu § 6 der Prüfungsordnung“ wird wie folgt geändert: 

 

 2.1 Das Modul „Einführung IT-Systeme und Informationssysteme I“ wird in zwei  

  Leistungsnachweise  mit den Bezeichnungen „Einführung IT-Systeme“ mit der Angabe 

  „Portfolioprüfung“ in der Spalte „Art der Prüfung“ und  „Informationssysteme I“ mit 

  der Angabe „Portfolioprüfung“ in der Spalte „Art der Prüfung“ geteilt. Die Zahl „8“ in 

  der Spalte „cps/ECTS“ bleibt ungeteilt bestehen. 

 

 2.2 Nach dem Wahlpflichtfächerblock „Innerbetriebliche Logistik“ wird der  

  Wahlpflichtfächerblock „Wirtschaftsinformatik“ mit den Modulen „Business Process 

  Engineering“, „Mikroprozessoren / Embedded Systems“, „Data Science“ und „Projekt 

  Digitale Wirtschaft“ jeweils mit der Zahl „ 5 in der Spalte „cps/ECTS“ und der Angabe 

  „Portfolioprüfung“ in der Spalte „Art der Prüfung“ eingefügt. 
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Artikel 2 

2. Änderung der Studienordnung 

 

Die Satzung des Fachbereichs Maschinenbau und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck über das 

Studium im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Prüfungsordnung 

Wirtschaftsingenieurwesen – Bachelor) vom 17. März 2015 (NBl. HS MSB. Schl.-H. S.131) zuletzt 

geändert durch Satzung vom 28. Oktober 2016 (NBl. HS MSGWG. Schl.-H. S. 103) wird wie folgt 

geändert: 

 

1. In § 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Maschinenbau“ die Wörter „und 

 Wirtschaftsinformatik“ eingefügt. 

 

2. In „Anlage zu §§ 4, 5 und 9 der Studienordnung, Teil A“ wird wie folgt geändert: 

 

 2.1 In der Tabelle „Regelstudienplan, Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen“ 

  wird das Modul „Einführung IT-Systeme und Informationssysteme I“ in zwei  

  Leistungsnachweise mit den Bezeichnungen „Einführung IT-Systeme“ und  

  „Informationssysteme I“ geteilt. Die Zahlen in den Spalten „1“, „3“ und „cps / ECTS“ 

  bleiben ungeteilt bestehen.  

 

 2.2 In der Tabelle „Wahlmodule zum Regelstudienplan, Bachelor-Studiengang  

  Wirtschaftsingenieurwesen“ wird nach dem Wahlmodulblock „Maschinenbau“ der 

  Wahlmodulblock „Wirtschaftsinformatik“ mit den folgenden Modulen und Angaben 

  eingefügt: 

 

  a) „Business Process Engineering“ mit der Zahl „5“ in der Spalte „5“ und der Zahl 

   „5“ in der Spalte „cps / ECTS“, 

 

  b) „Mikroprozessoren / Embedded Systems“mit der Zahl „5“ in der Spalte „5“ und 

   der Zahl „5“ in der Spalte „cps / ECTS“, 

 

  c) „Data  Science“mit der Zahl „5“ in der Spalte „6“ und der Zahl „5“ in  

   der Spalte „cps / ECTS“, 

 

  d) „Projekt Digitale Wirtschaft“ mit der Zahl „5“ in der Spalte „6“ und der Zahl „5“ 

   in der Spalte „cps / ECTS“. 

 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 1. März 2017 in Kraft und gilt für alle Studierenden, die nach der 

Prüfungsordnung vom 27. Mai 2015 (NBl. HS MSB. Schl.-H. S.132), zuletzt geändert durch Satzung vom 

28. Oktober 2016 (NBl. HS MSGWG. Schl.-H. S. 103), sowie der Studienordnung vom 17. März 2015 

(NBl. HS MSB. Schl.-H. S.131), zuletzt geändert durch Satzung vom 28. Oktober 2016 (NBl. HS MSGWG. 

Schl.-H. S. 103), studieren. 
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Lübeck, 2. Februar 2017 

 

 

Prof. Dr. Nils J. Balke 

Dekan des Fachbereichs Maschinenbau und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck 


